
SÄA 21 – Streichung der 10% Klausel für Beschlussfähigkeit der LMV

Ja Nein Enthaltung

Notizen:

Antragssteller Christoph Löhr eMail-Version: 12. Juni 2010

'''Antrag auf Streichung des §4.1.1(4)'''

In §4.1.1(4) wird der Absatz gestrichen.

'''Alte Fassung'''

§4.1.1(4)

Die LMV setzt sich aus allen Landespiraten zusammen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 10% der
Landespiraten anwesend sind.

'''Neue Fassung'''

[gestrichen]

Begründung:
In der Vergangenheit hat es sich herausgestellt, dass es durch wachsende Mitgliederzahlen immer
schwieriger wird, 10% der Mitglieder für die Teilnahme an einer Mitgliederversammlung zu mobilisieren, da
viele die Partei nur passiv unterstützen möchten. Daher sollte die derzeit erforderliche Quote von 10%
abgeschafft werden, um auf LMV/LPT weiterhin handlungsfähig zu bleiben und Verzögerungen wegen
Wartens auf das Erreichen der 10% zu vermeiden.



PÄA 1 – Demokratie 

Ja Nein Enthaltung

Notizen:

Es wird beantragt folgenden Punkt in das Grundsatzprogramm der Piratenpartei RLP aufzunehmen:

Die Piratenpartei sieht Demokratie als die bestmögliche Herrschaftsform, da nur eine echte Demokratie ein
faires und gerechtes Miteinander sowie den Ausgleich der Interessen Einzelner innerhalb des Staates
ermöglicht.

Wir Piraten streben eine möglichst hohe demokratische Gleichberechtigung aller Menschen an. Deswegen ist
es Ziel der Piratenpartei, die direkten und indirekten demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten jedes
Einzelnen zu steigern und die Partizipation jedes einzelnen Mitbürgers an der Demokratie zu fördern.

Die digitalisierte Gesellschaft erhöht die Geschwindigkeit des Informationsaustausches enorm. Es wird
immer leichter, große Mengen an Informationen zu durchsuchen und jedermann zugänglich zu machen. Neue
und vorher undenkbare Lösungsansätze für die Verteilung von Macht im Staate können möglich werden.
Dezentralere Verwaltungen und die Einführung verteilter Systeme werden vereinfacht.

Die digitale Revolution ermöglicht der Menschheit eine Weiterentwicklung der Demokratie, bei der die
Freiheit, die Grundrechte, vor allem die Meinungsfreiheit sowie die Mitbestimmungsmöglichkeiten jedes
Einzelnen gestärkt werden können. Die Piratenpartei sieht es als ihre Aufgabe an, die Anpassung der
gelebten Demokratie in der Bundesrepublik an die neuen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts zu begleiten
und mit zu gestalten.

Eine möglichst große und sinnvolle Gewaltenteilung im Staat erachten wir Piraten als absolut notwendig.
Gerade die Unabhängigkeit der Judikative, vor allem des Bundesverfassungsgerichtes, gilt es zu stärken und
zu fördern, da es sich mehrfach als Schützer der Grundrechte des Einzelnen vor Legislative und Exekutive
erwiesen hat.

Wir Piraten sind der festen Überzeugung, dass die Gemeinschaft einzelne Mitbürger nicht bevormunden
sollte. Damit der Bürger eine wohl überlegte Entscheidung treffen kann, benötigt er eine gute, dezentrale,
möglichst unabhängige, vielstimmige und stets wachsame Publikative aus Presse, Blogs und anderen Formen
von medialen Veröffentlichungen. Sie ist für das einwandfreie Funktionieren der Demokratie unabdingbar.
Diese kritische Publikative zu ermöglichen und vor Einschränkungen zu schützen, sehen wir als wichtige
Aufgabe des Staates und eines jeden Demokraten an.

Im Gegensatz zu Bevormundung ist es die Aufgabe des Staates die Grundrechte des Einzelnen zu achten und
zu wahren und ihn vor Grundrechtseinschränkungen, auch gegenüber der Mehrheit, zu schützen. Die Freiheit
des Einzelnen findet dort ihre Grenzen, wo die Freiheit eines anderen unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.



PÄA 2 – Urheberrecht

Ja Nein Enthaltung

Notizen:

Teil 1

Im Kapitel "Urheberrecht und nicht-kommerzielle Vervielfältigung" wird der gesamte Abschnitt
"Gleichstellung von Software" aus dem Parteiprogramm gestrichen, da dieser durch Teil 2 dieses Antrages
überflüssig wird.

Teil 2

Das folgende Kapitel wird in das Parteiprogramm an geeigneter Stelle übernommen.

Freie demokratisch kontrollierte technische Infrastruktur In unserer modernen Informations- und
Kommunikationsgesellschaft ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, dass alle Bürger jederzeit die volle
Kontrolle über ihre Informationsverarbeitung und Kommunikation erlangen können, sofern sie dies
wünschen. Diese Freiheit aller Bürgerinnen soll verhindern, dass die Macht über Systeme und Daten in den
Händen Einzelner konzentriert wird. Sie versucht diese so breit wie möglich auf alle Bürger zu verteilen und
so ihre Freiheit und Privatsphäre zu sichern.

Offene Standards

Die freie und andauernde Verwendung von Daten jeder Art durch alle Nutzerinnen mit Systemen ihrer Wahl
kann nur erfolgen, wenn diese Daten in einem Format vorliegen, das den Kriterien eines Offenen Standards
entspricht. Ähnlich ist es bei der Zusammenarbeit verschiedener technischer Systeme. Diese sind nur dann
bei gleicher Funktionalität austauschbar, wenn ihre Schnittstelle ein Offener Standard ist. Wir setzen uns
deshalb für den konsequenten Einsatz und die Verbreitung von Offenen Standards ein. Denn so wird die
Abhängigkeit von einzelnen Herstellern verringert und ein freier Wettbewerb technischer Lösungen möglich.

Dabei verstehen wir einen Offenen Standard als ein Protokoll oder Format, das

1. vollständig, öffentlich, ohne Einschränkungen für alle Beteiligten gleichermaßen zugänglich ist,
bewertet und benutzt werden kann,

2. ohne Komponenten oder Erweiterungen ist, die von Formaten oder Protokollen abhängen, die selbst
nicht dieser Definition entsprechen,

3. frei ist von juristischen oder technischen Klauseln, die seine Verwendung von jeglicher Seite oder
jeglichem Geschäftsmodell einschränken,

4. unabhängig von einem einzelnen Hersteller geleitet und weiterentwickelt wird, in einem Prozess, der
einer gleichberechtigten Teilnahme von Wettbewerbern und Dritten offen steht,

5. verfügbar ist in verschiedenen vollständigen Implementierungen von verschiedenen Herstellern oder
als vollständig freie Implementierung.

Freie Software

Wir setzen uns für die Förderung von Software ein, die von allen uneingeschränkt benutzt, untersucht,
verbreitet und verändert werden kann. Diese sogenannte Freie Software garantiert ihren Nutzerinnen alle
wesentlichen Freiheiten, die notwendig sind, um die Kontrolle über ihre technischen Systeme selbst zu
übernehmen und diese gegebenenfalls kollektiv und demokratisch weiter zu entwickeln. Dies leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Stärkung von Autonomie und Privatsphäre aller Nutzer. Insbesondere



Bildungseinrichtungen und die gesamte öffentliche Verwaltung sollen schrittweise darauf hinarbeiten ihre
gesamte technische Infrastruktur auf Freie Software umzustellen, um so langfristig Kosten für die
öffentlichen Haushalte und die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern zu reduzieren.

Software Patente

Patente auf Software-Ideen lehnen wir als innovationsfeindlich und schädlich ab. Mathematik und Logik
sollten nicht patentierbar sein. Software ist ein gesellschaftlich extrem wichtiges Werkzeug, dass nicht durch
Patente monopolisiert werden darf. Wir sind überzeugt, dass durch den freien Austausch von Software-Ideen
mehr Innovation und Nutzen für die gesamte Bevölkerung entsteht.

Digitale Rechteverwaltung (DRM)

Der freie Fluss von Informationen ist für unser Informationszeitalter von unschätzbarer Wichtigkeit. Wir
lehnen daher technische Maßnahmen ab, die diesen Fluss behindern und stellen die Mündigkeit der
Nutzerinnen in den Vordergrund. Software darf nicht verboten werden, nur weil man damit einen
Kopierschutz umgehen oder ein System potentiell gefährden kann. Das Recht auf Privatkopie sowie andere
legale Verwertungsmöglichkeiten von Daten dürfen nicht durch technische Mittel ausgehebelt werden.


